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BEKANNTMACHUNG 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat in ihrer 24. Sitzung am 28.10.2021 u. a. folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
Beschluss-Nr. 225/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt die Vertagung des Tagesordnungspunktes 15 
„Beratung und Beschlussfassung über den Zuschuss an die REGiO-Nord mbH“ in die nächste Stadtverordnetenversammlung 
mit vorheriger Anhörung im Hauptausschuss mit Einladung des Geschäftsführers der REGiO-Nord mbH. 
 
Beschluss-Nr. 226/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt folgende Mitglieder der Stadtverordnetenversamm-
lung für den Wahlausschuss zur Wahl eines Stellvertreters der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Fürstenberg/Havel: Herr Philipp, Herr Berg, Herr Röwer 
 
Beschluss-Nr. 227/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt den geprüften Jahresabschluss 2019 mit seinen 
Anlagen. 
 
Beschluss-Nr. 228/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten zum 
geprüften Jahresabschluss 2019 mit seinen Anlagen. 
 
Beschluss-Nr. 229/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebes KOWOBE zum 
31. Dezember 2020 fest 
    mit einer Bilanzsumme von EUR 13.709.214,30 
    und einem Jahresverlust von EUR        87.752,01  
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, den Jahresverlust in Höhe von EUR 87.752,01 mit 
dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 621.941,53 zu verrechnen. Der sich daraus ergebene Gewinn in Höhe von EUR 534.189,52 
soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
 
Beschluss-Nr. 230/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, der Werkleitung des Eigenbetriebes KOWOBE für  
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 Entlastung zu erteilen. 
 
Beschluss-Nr. 231/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KOWOBE 
für das Wirtschaftsjahr 2022. 
 
Beschluss-Nr. 232/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt das Abwasserbeseitigungskonzept in der Fassung 
des Entwurfs vom 29.09.2021. 
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Beschluss-Nr. 233/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, dass die Sitzungen der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Fürstenberg/Havel an folgenden Terminen um 18:30 Uhr stattfinden: 
 
27.01.2022  23.06.2022 
24.02.2022  25.08.2022 
24.03.2022  22.09.2022 
28.04.2022  27.10.2022 
19.05.2022  24.11.2022 
 
Am 08.12.2022 findet optional eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung oder eine Sitzung des Hauptausschusses statt. 
 
Die Sitzungen des Hauptausschusses finden jeweils am 2. Donnerstag des Monats (außer in den Monaten April und Juli 2022) 
statt. Änderungen sind je nach Geschäftslage möglich. 
 
Beschluss-Nr. 234/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt gemäß § 43 Abs. 4 BbgKVerf deklaratorisch Herrn 
Felix Gerth als sachkundigen Einwohner im ständigen Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürsten-
berg/Havel zu berufen. 
 
Beschluss-Nr. 235/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, den Auftrag zur Beschaffung eines Backupserver, 
einer Tapelibrary und USV, Rathaus Fürstenberg/Havel, Lieferleistung, nach Abschluss der formalen, technischen und rech-
nerischen Prüfung und Auswertung aller Angebote an eine Firma aus Berlin zu vergeben. 
 
Beschluss-Nr. 236/2021 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, die Reduzierung des Erbbaupachtzinses für die            
3 Jahre 2020, 2021 und 2022 (Differenz zwischen 3 % und 5 %) zu stunden und im Jahr 2023 fällig zu stellen. Der 
Erbbaupachtzins in Höhe von 5 % bleibt bestehen, es erfolgt keine Erbbauzinsverringerung. 
 
Im Auftrag 
 
 
Köngerski 
 
 
 
 
 


